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1. VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG EINES LOKALEN HÖRFUNKPROGRAMMS 
Verbreitungsgebiet Stadt Duisburg 
 
1. Die der Veranstaltergemeinschaft „Radio Duisburg e.V.“ mit Bescheid vom 22.03.1990 für die Dauer 

von zehn Jahren erteilte und zuletzt mit Bescheid vom 30.01.2015 für die Dauer von zehn Jahren 
verlängerte Zulassung zur terrestrischen Verbreitung eines lokalen Hörfunkprogramms mit der Min-
destprogrammdauer von acht Stunden im Verbreitungsgebiet Stadt Duisburg wird antragsgemäß 
bis zum 27.03.2027 gem. § 70 LMG NRW i. V. m. §§ 8 Abs. 1, 58 Abs. 1 LMG NRW verlängert. Die 
Verlängerung erfolgt auf der Grundlage des eingereichten Programmschemas sowie des einge-
reichten Wirtschafts- und Stellenplans. 

2. Die Verlängerung der Zulassung wird mit der Maßgabe erteilt, dass neben den Informationspflichten 
nach § 69 LMG NRW der Landesanstalt für Medien NRW gem. § 70 LMG NRW i. V. m. § 9 Abs. 4 
LMG NRW Veränderungen der Etatansätze für feste und freie Mitarbeit, soweit sie den Abbau von 
mehr als eine redaktionelle Stelle und/oder eine Reduzierung der Mittel für freie Mitarbeit um mehr 
als 20 % betreffen, vor ihrem Vollzug schriftlich anzuzeigen sind. Gleiches gilt, wenn die EBIT-
Marge von Radio Duisburg unter 10 % sinkt. 

3. Zur Verbreitung des lokalen Hörfunkprogramms wird der Veranstaltergemeinschaft die im Verbrei-
tungsgebiet Stadt Duisburg gegenwärtig zur Verfügung stehende Frequenz Duisburg 92,2 MHz für 
den Verlängerungszeitraum zugewiesen. 

 

2. VERLÄNGERUNG DER ZULASSUNG EINES RAHMENPROGRAMMS 
Verbreitungsgebiet Stadt Duisburg 
 
1. Die der radio NRW GmbH am 29.03.1990 erteilte und zuletzt mit Bescheid vom 30.01.2015 für die 

Dauer von zehn Jahren verlängerte Zulassung zur terrestrischen Verbreitung eines Rahmenpro-
gramms gem. § 56 Abs. 1 und 2 LMG NRW im Verbreitungsgebiet Stadt Duisburg wird nach Maß-
gabe des eingereichten Programmschemas gem. §§ 8 Abs. 1, 58 Abs. 1 LMG NRW bis zum 
27.03.2027 verlängert. 

2. Die Verlängerung der Zulassung wird für die im Verbreitungsgebiet Stadt Duisburg gegenwärtig zur 
Verfügung stehende Frequenz Duisburg 92,2 MHz erteilt. 

  

BESCHLÜSSE DER 33. SITZUNG  
DER MEDIENKOMMISSION  
Die 33. Sitzung der 7. Amtsperiode der Medienkommission der Landesanstalt für Medien NRW hat am  
07. März 2025 stattgefunden.  

Es wurden folgende Beschlüsse gefasst: 
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Teilnehmer und Teilnehmerinnen der Sitzung (veröffentlicht gem. § 98 Abs. 3 LMG NRW): 
 
Dr. Malte Abel, Dr. Marie Batzel, Dr. Günther Bergmann, Uwe Bräutigam, Yvonne Gebauer, Ingrid Dormann, Iris Dworeck-Danielowski, Chris-
tine Ehrig, Stefan Engstfeld, Helmut Etzkorn, Barbara Zaabe, Gitta Friedrich, Prof. Dr. Petia Genkova, Christian Grube, Prof. Dr. Hektor 
Haarkötter, Annette Ruwwe, Engin Sakal, Ulrike Kaiser, Volker König, Christof Büttner, Ulrich Lota, Dr. Wolfgang Zumdick, Prof. Dr. Anna 
von Mikecz, Max Holzer, Ernst-Wilhelm Rahe, Zwi Hermann Rappoport, Prof. Dr. Werner Schwaderlapp, Prof. Herbert Schwering, Dr. Eva 
Selic, Gertrud Servos, Sabine Sonnenschein, Andrea Stullich, Jennifer Töpperwein, Regina van Dinther, Dr. Iris van Eik 

 

3. AUDIOPREIS 2025 
 
Die Medienkommission beschließt das Konzept sowie die Umsetzung des Audiopreises 2025. Der Di-
rektor wird mit der Durchführung der Veranstaltung beauftragt, die voraussichtlich am 12. September 
2025 in Düsseldorf stattfinden soll. 

 

4. SUPPORT, KONZEPTION UND DURCHFÜHRUNG VON ONLINE- 
VERANSTALTUNGEN 
Ausschreibung und Vergabe 
 
Der Direktor wird beauftragt, folgende Dienstleistungen mit einer vertraglichen Laufzeit von zwölf Mo-
naten mit der Option auf Verlängerung bis 31. Dezember 2026 auszuschreiben und zu vergeben: 

1. „Support Online-Veranstaltungen“ und 
2. „Abstimmung Konzeption und Durchführung Online-Seminare“ 

 

5. INITIATIVE MEDIENKARRIERE NRW 
Durchführung der Veranstaltungen „Karrieretage NRW“ 2025 
 
Der Direktor wird mit der Durchführung von zwei Veranstaltungen „Karrieretag NRW“ beauftragt, die 
im Juni 2025 in der Region Ostwestfalen und im November 2025 in der Landesanstalt für Medien NRW 
in Düsseldorf stattfinden sollen. 

 

6. MEDIENVERSAMMLUNG 2025 
Konzept 
 
Die Medienkommission beschließt gemäß § 88 Abs. 13 LMG NRW das Konzept für die Medienver-
sammlung 2025. 

 

7. ABSCHLUSSBERICHT DES LANDESRECHNUNGSHOFS NRW ÜBER DIE PRÜFUNG 
DER JAHRESABSCHLÜSSE 2020 BIS 2022 
Endgültige Feststellung 
 
Die Jahresabschlüsse 2020 bis 2022 werden unter Einbeziehung des Ergebnisses der Prüfung durch 
den Ausschuss für Haushalt und Finanzen endgültig festgestellt und die Geschäftsberichte genehmigt. 

 


